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(§ 9 IFG). Der vollständige Zugang zur Information ist dann nicht zu gewähren, wenn für einen Teil der 

begehrten Informationen eine Ausnahme besteht (§ 6 IFG). 

 

Nach sorgfältiger Prüfung der begehrten Informationen wurde festgestellt, dass Teile dieser Informationen 

offengelegt werden können, während andere Teile aus rechtlichen Gründen von der Offenlegung 

auszunehmen sind. 

 

Bezüglich Vertrag und der dazugehörigen Vertragsänderungen vom 05.11.2025 und 15.12.2025 erteilen wir 

Ihnen die von Ihnen begehrte Information im Wege teilweisen Informationszugangs gemäß § 9 IFG in Form 

teilweise geschwärzter Dokumente (Siehe Beilage „Vertrag über Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen“, Vertragsänderung vom 05.11.2025 und Vertragsänderung vom 15.12.2025). 

Die Vertragsbestandteile stellen wir im Wege des Verweises wie folgt zur Verfügung:  

 

• Leitfaden für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Version 

5.0:https://fdoc.ffg.at/s/vdb/public/node/content/iq75qtwHSx-kegPO4wtiFQ/5.0?a=true 

• Ausschreibungsleitfaden Technologien und Innovationen für die klimaneutrale Stadt 2024, Version 

1.1: https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/2024/09/Leitfaden-Technologien-und-

Innovationen-fuer-die-klimaneutrale-Stadt-2024.pdf 

• Veröffentlichungsfähige Passagen des „Inhalt des Angebotes“ in der Fassung vom 10.07.2024: 

https://projekte.ffg.at/projekt/5131617  

 

Nicht offen gelegt werden jene Informationen, bei denen im Rahmen der vorgenommenen 

Interessenabwägung überwiegende Geheimhaltungsinteressen im konkreten Einzelfall zu bejahen waren. 

Dies traf insbesondere bezüglich schützenswerter personenbezogener Daten, Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse sowie weiterer schutzwürdiger wirtschaftlicher Interessen der Projektkoordinatorin, 

der Projektpartner:innen und der FFG zu. 

 

Die im Vertrag (Vertragsänderungen und „Inhalt des Angebotes“ in der Fassung vom 10.07.2024) enthaltenen 

Angaben zu projektbeteiligten Personen sind mit Ausnahme jener des Bügermeisters, Mag. Kaufmann, 

schutzwürdige personenbezogene Daten nach § 6 Abs 1 lit a IFG und gehen über bloße Identifikationsdaten 

hinaus. Sie ermöglichen Rückschlüsse auf konkrete Funktionen, Verantwortlichkeiten, organisatorische 

Stellung sowie teilweise auf Gehaltsdaten und Stundensätze. Die Offenlegung würde daher in die berufliche 

Privatsphäre der Betroffenen eingreifen und Einblicke in interne Organisations- und Ressourcenstrukturen 

eröffnen. Zudem besteht das Risiko beruflicher Nachteile, insbesondere durch gezielte Kontaktaufnahmen 

oder Abwerbung.  

 

Die im Vertrag enthaltenen Bankverbindungsdaten (insbesondere IBAN, BIC und Bankinstitut) sowie teilweise 

die konkrete interne Aufteilung der Auftragssumme auf die einzelnen Projektpartner:innen sind nicht 

öffentlich zugängliche, wirtschaftlich sensible Informationen und daher als schutzwürdige Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse gemäß § 6 Abs. 1 Z 7 lit. b IFG zu qualifizieren. Während die Bankdaten nur einem 
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eingeschränkten Personenkreis bekannt sind und ihre Geheimhaltung dem Schutz vor missbräuchlicher 

Verwendung dient, erlauben die Angaben zur Mittelverteilung Rückschlüsse auf interne Kalkulationen, 

Liquiditätsplanungen sowie die vertragliche Rollen- und Risikoverteilung der Projektbeteiligten. Eine 

Offenlegung dieser Informationen würde das Risiko wirtschaftlicher Nachteile erheblich erhöhen, die 

Wettbewerbsposition der beteiligten Projektpartner:innen beeinträchtigen und den Projektablauf gefährden.  

 

Die im Vertragsbestanteil „Inhalt des Angebotes“ in der Fassung vom 10.07.2024 enthaltenen, über bereits 

auf der Projektdatenbank der FFG veröffentlichte Projektdaten hinausgehenden Informationen – 

insbesondere zu Motivation, Projektzielen, Lösungsansätzen, Innovationsgehalt, Konsortium sowie Nutzung 

und Verwertung der Projektergebnisse – stellen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 

7 lit. b IFG dar. Diese Informationen besitzen eigenständigen wirtschaftlichen Wert, sind nicht öffentlich und 

werden durch angemessene Schutzmaßnahmen gesichert. Eine Offenlegung würde Dritten ermöglichen, 

Geschäfts- und Forschungsstrategien nachzuvollziehen und Wettbewerbsvorteile insbesondere gegenüber 

den Projektpartner:innen zu erlangen, wodurch ein erhebliches wirtschaftliches Schadensrisiko besteht. 

 

Die Vertraulichkeit der Kommunikation im Rahmen der Förderungsabwicklung ist ein institutionelles 

Interesse der FFG und eine wesentliche Voraussetzung für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Aufgaben. Die Offenlegung interner Identifikationsnummern (etwa Projektnummern oder eCall-Nummern) 

könnte das Vertrauen in die Vertraulichkeit des Systems beeinträchtigen und mittelbar die Funktionsfähigkeit 

der Förderungsverwaltung gefährden.  

 

Den dargestellten Geheimhaltungsinteressen stehen öffentliche Interessen an Transparenz, Kontrolle und 

Nachvollziehbarkeit gegenüber. Diese sind grundsätzlich anzuerkennen und in der Rechtsprechung als 

wesentlich für die demokratische Kontrolle staatlichen Handelns hervorgehoben. Allerdings ist nach der 

Systematik des § 6 IFG eine konkrete Abwägung vorzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein 

wesentlicher Teil dieser öffentlichen Interessen bereits durch die Offenlegungen allgemeiner und 

aggregierter Informationen gewahrt wird. Eine vollständige Offenlegung detaillierter Projektinhalte ist zur 

Erreichung dieser Zwecke nicht erforderlich. 

 

Demgegenüber betreffen die Geheimhaltungsinteressen, wie dargestellt, wirtschaftliche, wissenschaftliche 

und personenbezogene Schutzgüter. Die möglichen Nachteile einer Offenlegung wären nicht nur erheblich, 

sondern auch irreversibel. Es ist ihnen daher besonderes Gewicht beizumessen. 

 

In der Gesamtbetrachtung überwiegen die Geheimhaltungsinteressen gemäß § 6 Abs 1 IFG. Eine teilweise 

Offenlegung ist nur insoweit möglich, als schutzwürdige Interessen nicht berührt werden. Dies betrifft 

insbesondere die ungeschwärzten Passagen im Vertrag, in den Vertragsänderungen und die bereits erfolgten 

Veröffentlichungen der Leitfäden und auf der Projektdatenbank. Der Zugang zu den übrigen Informationen 

des Angebots vom 10.07.2024 sowie den geschwärzten Stellen in den diesem Schreiben beigelegten 

Dokumenten ist hingegen zu verweigern, da diese in ihrem Kern schutzwürdige Informationen enthalten und 

eine Trennung nicht ohne unverhältnismäßigen Informationsverlust möglich ist. 

 




